


Die neue Lebensmittelinformations- 
verordnung – wir unterstützen Sie  
bei der Umsetzung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

immer mehr Menschen sind von Allergien betroffen, die durch Lebensmittel ausgelöst werden. 
Zugleich wächst das Informationsbedürfnis von Gästen und Kunden, die Wert auf eine  
bewusste Ernährung legen. Darauf reagiert der Gesetzgeber im Rahmen der neuen Lebens-
mittelinformationsverordnung (LMIV), die seit Ende 2014 in Deutschland gilt.

Für Sie bedeutet das konkret: Sie müssen Ihre Gäste und Kunden darüber informieren, wenn 
Ihre Speisen Zutaten enthalten, die zu den häufigsten Allergieauslösern zählen.

Um Ihre Gäste richtig zu informieren, müssen natürlich zunächst Sie selbst gut informiert  
sein. Deshalb haben wir in diesem Ordner alle Informationen zusammengestellt, die für Sie  
im Zusammenhang mit der Lebensmittelinformationsverordnung relevant sind.

Erfahren Sie kompakt und verständlich alles Wissenswerte über allergieauslösende Nah-
rungsmittel, lernen Sie die Regelungen der neuen Verordnung kennen, profitieren Sie von 
praktischen Tipps (zum Beispiel zur Gestaltung Ihrer Speisekarte) und nutzen Sie unsere 
Sammlung von Materialien, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Mehr erfahren Sie außerdem im Internet unter www.metro.de/LMIV oder kontaktieren Sie 
unsere Hotline unter der Rufnummer 0211/17607090.

Wir unterstützen Sie gerne!
Ihre METRO

Vorwort
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1. GrUnDlaGen
Das ändert sich mit der neuen LMIV

1.1 Die Lebensmittelinformationsverordnung –  
 was sie regelt, für wen sie gilt

1.2 Die neue Pflicht zur Kennzeichnung von Allergenen

1.3 Richtig kennzeichnen und informieren
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2. allerGene
Das sollten Sie über Risiken wissen

2.1  Allergene und wie sie wirken

2.2  Welche Allergene betrifft die LMIV

2.3  Allergene vs. Zusatzstoffe





2.2 Welche Allergene betrifft  
die LMIV

Die verschiedensten Bestandteile in Lebensmitteln können 
Allergien auslösen. Bei Erwachsenen sind Obst und Nüsse 
die häufigsten Allergene, Kinder zeigen vor allem bei Milch 
und Eiern allergische Reaktionen.

Die weitaus größte Mehrheit der Betroffenen reagiert auf 
eine relativ kleine Anzahl an Allergenen in Lebensmitteln. 
So lassen sich 14 Hauptallergene identifizieren, die für rund 
90 Prozent aller allergischen und Unverträglichkeitsreaktio-
nen verantwortlich sind. 

Die Allergen-Kennzeichnungspflicht 
gemäß LMIV bezieht sich genau auf 
diese 14 Hauptallergene:

Glutenhaltiges Getreide

Krebstiere

Eier

Fische

Erdnüsse

Sojabohnen

Milch

Schalenfrüchte

Sellerie

Senf

Sesamsamen

Schwefeldioxid & Sulfite

Lupinen

Weichtiere

Diese Allergene sollte jeder Gastronomiebetrieb gut 
kennen – und den Umgang mit ihnen im Griff haben. Dazu 
gehört auch das Wissen über mögliche allergene Bestand-
teile in Halbfertig- und Fertigprodukten.

2. Allergene

Jeder Gastronom muss mit den 14 Hauptallergenen 
vertraut sein und seine Gäste kompetent informieren 
können.

Schnell informiert



2.3 Allergene vs. Zusatzstoffe

Allergene sind natürliche Bestandteile von Lebensmitteln 
und klassischen Zutaten in der Küche.

Dagegen werden Zusatzstoffe bei der industriellen Her-
stellung von Lebensmitteln aus technologischen Gründen 
eingesetzt – etwa um für eine bessere Verarbeitung oder 
eine attraktivere Optik zu sorgen. Auch sie können mitunter 
allergische Reaktionen auslösen, zählen aber bis auf 
Schwefeldioxid und Sulfite nicht zu den Allergenen. 

Zu den Zusatzstoffen gehören unter anderem Farb- und 
Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Geschmacksverstärker 
und Süßungsmittel. Auch für sie besteht eine gesetzliche 
Pflicht zur Kennzeichnung. 

2. Allergene

Die bestehende Kennzeichnungspflicht bestimmter 
Zusatzstoffe wird durch die LMIV nicht beeinflusst und 
muss wie gehabt erfolgen.

Schnell informiert
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3. DeKlaratIOn
So informieren Sie Gäste und Kunden richtig

3.1  Möglichkeiten der Allergen-Kennzeichnung in Speisekarten

3.2  Kennzeichnung von Lebensmitteln auf Buffets

3.3  Information in der Gemeinschaftsverpflegung
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4. UMsetzUnG
So gelingt Ihnen der Umgang mit der neuen LMIV

4.1  Allergen-Management bei Gerichten und Menüs

4.2  Hygiene zur Vorbeugung von Kreuzkontamination

4.3  Allergen-Checkliste
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Schulungsnachweis

Betrieb: 

Betriebsbereich: 

Verantwortlicher: 

Folgende Mitarbeiter haben die beigefügte Information zur Allergen-Kennzeichnung erhalten.  
Sie bestätigen mit ihrer Unterschrift, die Inhalte studiert und verstanden zu haben. 
Sie bestätigen weiter, dass ihnen bekannt ist, wie sie sich im Falle einer Anfrage eines Kunden  
zu einer Allergie zu verhalten haben und wo die benötigten Informationen zu �nden sind.

Name        Datum Unterschrift



ZERTIFIKAT
hat

am  .  . 20

an der Informationsveranstaltung

�LEBENSMITTELINFORMATIONSVERORDNUNG�

mit Erfolg teilgenommen.

Folgende Themen wurden vermittelt:
���£  Gesetzliche Änderungen LMIV

���£ Richtige Kennzeichnung Zusatzstoffe und Allergene

���£ Deklaration für Fernabsatz und richtige Bezeichnung der Inhaltsstoffe

���£ Empfehlungen für die Gastronomie und Umsetzung in der Praxis

Referent



Übersicht Allergen-Icons

GLUTENHALTIGES
GETREIDE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

KREBSTIERE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

EIER
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

FISCH
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

ERDNÜSSE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SOJABOHNEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

MILCH
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SCHALENFRÜCHTE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SELLERIE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SENF
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SESAMSAMEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SCHWEFELDIOXID & 
SULFITE

LUPINEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

WEICHTIERE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse



5.5 Notfall-Merkblatt

Merkblatt für den Allergie-Notfall
Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal zu 
einem Allergie-Notfall bei einem Gast oder Kunden, ist es 
wichtig, die entsprechenden Symptome zu erkennen und 
schnell zu handeln. Informieren Sie deshalb auch alle 
Mitarbeiter Ihres Betriebs darüber, was im Notfall zu 
tun ist.

Allergische Reaktionen können höchst unterschiedlich sein 
– von leichten Hautreizungen bis zu lebensbedrohlichen 
Kreislaufstörungen. 

Diese Symptome können unter  
anderem auftreten:

���£  Hautausschlag, Juckreiz

���£ Schwellungen in Mund und Rachen

���£ Probleme beim Schlucken und Sprechen

���£ Schwankender Pulsschlag

���£ Atemnot, asthmatische Beschwerden 

���£ Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen

���£ Kreislaufkollaps, Ohnmacht (anaphylaktischer Schock) 

Das ist zu tun:
���£  Fragen Sie den Gast, ob er Medikamente bei sich hat 
und wie Sie helfen können.

���£ Rufen Sie sofort den Notruf 112 an.

���£ Teilen Sie der Leitstelle den Zustand des Gastes genau  
  mit und geben Sie den Standort des Betriebs an. 

���£ Beantworten Sie alle Fragen der Leitstelle präzise und  
  gewissenhaft.

5. Vorlagen

Beim Allergie-Notfall ist schnelles Handeln gefragt. 
Rufen Sie den Notruf 112 an und geben Sie genaue 
Informationen zum Zustand des Gastes.

SCHNELL INFORMIERT



LEBENSMITTEL- 
INFORMATIONS- 
VERORDNUNGLMIV

ZUTATEN UND STOFFE,  
DIE ALLERGIEN  
AUSLÖSEN KÖNNEN

GLUTENHALTIGES
GETREIDE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

FISCH
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SENF
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

LUPINEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

MILCH
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

KREBSTIERE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

ERDNÜSSE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SESAMSAMEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

WEICHTIERE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SCHALENFRÜCHTE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

EIER
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SOJABOHNEN
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

SCHWEFELDIOXID & 
SULFITE

Verlässliche Informationen 
sind für Lebensmittel- 
allergiker absolut notwendig.
 
Deshalb: Geben Sie  
niemals eine Auskunft,  
die unsicher ist!

SELLERIE
und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

Dazu gehören u. a.: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer,
Dinkel, Kamut, Emmer, Einkorn, Grünkern
Beispiele/Vorkommen:
Brot, Kuchen, Nudeln, Suppen, Soßen, Paniermehl,
Panade, Wurstwaren, Dessert, Bier

Dazu gehören: alle Fischarten, Kaviar
Beispiele/Vorkommen:
Soßen (z. B. Worcestersauce), Fonds,
Würzpasten, Suppen, Surimi, Sardellenwurst,
Brotaufstriche, Feinkostsalate, Pasteten

Beispiele/Vorkommen:
Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen,
Fertiggerichte, Feinkostsalate, Suppen, Soßen,
Dressings, Mayonnaise, eingelegte Gemüse,
Gewürzmischungen

Beispiele/Vorkommen:
Spezielle Ersatzprodukte, die mit Lupinenmehl  
hergestellt werden, Snacks, fettreduzierte
Fleisch-Erzeugnisse, Fleischersatz/vegetarische
Produkte, glutenfreie Produkte, Desserts, milchfreier
Eis-Ersatz, Kaffee-Ersatz, Flüssigwürze

Dazu gehört: die Milch aller Säugetiere
Beispiele/Vorkommen:
Joghurt, Quark, Sahne, Butter, Gewürzmischungen, 
Kuchen, Gebäck, Brüh-, Koch-, Roh-, Bratwurst, 
Feinkostsalate, Nuss-Nougatcreme, Müsli, Schokolade, 
Karamell, Au�äufe, Gratin, Kartoffelpüree, Kroketten, 
Chips, Suppen, Soßen, Dressings, Marinaden,  
Desserts, Kakao, Molke-, Frucht-, Instantdrinks

Dazu gehören: Krebse, Shrimps, Garnelen,  
Langusten, Hummer, Scampi
Beispiele/Vorkommen:
Feinkostsalate, Suppen, Soßen, Paella,  
Bouillabaisse, Sashimi, Surimi

Beispiele/Vorkommen:
vegetarische Brotaufstriche, Müsli, Frühstücks�ocken, 
Schokolade, Feinkostsalate, Marinaden, Satésoße, 
Eis, aromatisierter Kaffee, Snackartikel

Beispiele/Vorkommen:
Brot, Knäckebrot, Gebäck (süß und salzig), Müsli,
vegetarische Gerichte, Falafel, Salate, Hummus,
Feinkostsalate, Marinaden, Desserts

Dazu gehören: alle mit Schwefeldioxid oder  
Sul�ten behandelten Produkte, in Konzentrationen von 
mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/l
Beispiele/Vorkommen:
Trockenobst, getrocknete Gemüse, Pilze, Wein,  
Kartoffelprodukte

Dazu gehören: Schnecken, Abalone, Oktopus,  
Tinten�sch, Calamares, alle Muscheln, Austern
Beispiele/Vorkommen:
(asiatische) Würzpasten, Paella, Suppen, Soßen, 
Marinaden, Feinkostsalate 

Dazu gehören: Eier aller Ge�ügel- und Vogelarten
Beispiele/Vorkommen:
Mayonnaise, Pfannkuchen, Omeletts, Kuchen,
Gebäck, Nudeln, Frikadellen, Hackbraten, Burger, 
Produkte mit Teigmantel oder Panade, Kartoffel-  
Fertigprodukte, Feinkostsalate, Pasteten, Quiches, 
Soßen, Dressings, Desserts

Beispiele/Vorkommen:
Kuchen, Gebäck, Feinkostsalate, Tofu, Margarine,
Schokocreme, vegetarische Brotaufstriche, Müsli,
Schokolade, Kekse, Kaugummi, Soßen, Dressings,
Marinaden, Mayonnaise, Eis, Sportlernahrung,
eiweißangereicherte Erfrischungsgetränke,
Diätdrinks, Kaffeeweißer, Fertiggerichte aller Art

Beispiele/Vorkommen:
Gewürzbrot, Wurst, Fleisch-Erzeugnisse,
Fleischzubereitungen, Kräuterkäse, Fertiggerichte,
Feinkostsalate, eingelegte Gemüse, Suppengewürz,
Brühe, Suppen, Eintopf, Soßen, Dressings, Marinaden, 
Gewürzmischungen, Curry, salzige Snacks (Chips)

14

Dazu gehören: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, 
Cashews, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien,  
Macadamia- oder Queenslandnüsse 
Beispiele/Vorkommen:
Brot, Kuchen, Gebäck, Brühwürste (Pistazien), 
Rohwürste (Walnüsse), Pasteten, Feinkostsalate 
(Waldorf), Käse, Nuss-Nougatcreme, vegetarische 
Aufstriche, Müsli, Schokolade, Marzipan, Müsliriegel, 
Kekse, Dressings, Curry, Pesto, Desserts, Likör,  
aromatisierter Kaffee



6. eIGene UnterlaGen
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